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Lohnausfallentschidigung fiir Angehérige der érilichen

Luftschutzorganisationen

Gemiss Vorschlag des Eidg. Militardeparte-
ments ist am 14. Juni 1940 folgende Verfiigung des
Eidg. Volkswirtschaftsdepartements ergangen:

1. Fir die Angehérigen der ortlichen Luft-
schutzorganisationen besteht die Anspruchsbe-
rechtigung auf Lohnausfallentschadigung dann,
wenn ihre Aktivdienstleistung mindestens 14 Tage
umfasst. Wird der. Aktivdienst nicht ununter-
brochen geleislet, so besteht ein Anspruch auf Ent-
schiadigung nur, wenn die Dienstleistungen eines
Monates mit demjenigen der vorangegangenen
zwei Kalendermonate zusammen mindestens 14
Tage ausmachen.

2. Die Anspruchsberechtigung wird fiir die
Dienstleistungen jedes Kalendermonates ermittelt.

3. Die Lohnausfallentschadigung darf nicht fiir
solche Tage beansprucht werden, an denen die
Wehrménner noch in ihrem zivilen Beruf arbeiten
kénnen. Arbeiten die Wehrméanner an den Dienst-
tagen, welche von den militarischen Stellen besol-
det werden, nur vereinzelte Stunden in ihrem

Beruf, so sind diese Arbeitsstunden zusammen-
zuzdhlen, in ganze Arbeitstage umzuwandeln
und von den soldberechtigten Tagen in Abzug zu
bringen.

Beziehen die Wehrménner ausser dem Sold
noch eine Verpflegungszulage und kénnen sie sich
zuhause verpflegen, so darf die Lohnausfallent-
schidigung im Tag und die Verpflegungszulage
zusammen hicht mehr als den anrechenbaren
Tagesverdienst ausmachen. Bei Ueberscheitungen
ist die Lohnausfallentschidigung entsprechend zu
kiirzen. d

4. Auf Luftschutzorganisationen von Betrieben,
Anstalten und Verwaltungen finden die vorliegen-
den Bestimmmungen im allgemeinen nicht Anwen-
dung. Eine Ausnahme ist nur zulissig fiir Leute,
die einer solchen Luftschutzorganisation zugeteilt
sind, ohne Bedienstete der betreffenden Anlage zu
sein.

5. Diese Verfiigung tritt riickwirkend auf den
1. Juni 1940 in Kraft,

T

Luftschutz bleibt nétig!

Das Eidg. Militirdepartement teilt mit:

Die Ereignisse der letzten Zeit haben da und
dort die Frage entstehen lassen, ob die Lufischutz-
massnahmen, besonders solche baulicher Art, wei-
tergefiihrt werden sollen. Diese Frage ist entschie-
den zu bejahen. Die Massnahmen des Luftschutzes
erfordern griindliche Vorbereitung und lassen sich
nicht erst im Augenblick héchster Gefahr improvi-
sieren. Hieriiber kann nach den Erfahrungen der
letzten Kriegsmonate nicht der mindeste Zweifel
bestehen. Nichts wire verfehlter, als solche Er-
fahrungen, die von den Betroffenen mit iiberaus
schweren Verlusten an Blut und Gut bezahlt wer-
den mussten, zu ubersehen und missachten.
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Die baulichen Massnahmen bediirfen sorg-
faltiger Vorbereitung wund beanspruchen Zeit.
Zweckmassig eingerichtete Schutzriume sind da-
fur aber jahrelang verwendbar. Wie auch die all-
gemeine Lage im Augenblick erscheinen mag, so
ist auf alle Fille die planmadssige Bereitstellung
von Schutzrdumen nétig, und zwar gemaiss den be-
stehenden Vorschriften. Fiir sie gilt, was in den
neuesten Instruktionen des Generals an die Be-
volkerung erklart wird: «<Wer an seinem Wohn-
ort bleibt, hat die Moglichkeit, sich durch Luft-.
schutzvorkehrungen weitgehend zu schiitzen.»
Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn recht-
zeitig und wirksam Vorsorge getroffen wird.



	Luftschutz bleib nötig!

